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23. Dezember 2022/53/Erx

Die  folgende  Allgemeinverfügung  wird  hiermit  gern.  §  1  Abs.  1  Satz  1,  §  3a  VwVfG  LSA  i.
V.  m.  §  41  Abs.  3  und  4  VwVfG  i.  V.  m.  §  1a  des  Gesetzes  über  die  Verkündung  von
Verordnungen  öffentlich  bekanntgegeben:

Die  kreisfreie  Stadt  Dessau-Roßlau  erlässt  auf  der  Grundlage  der  §  20  Abs.  8,  9,  9a,  10,  11,
12,  13  und  14  des  Infektionsschutzgesetzes  (IfSG  sog.  Masernschutzgesetz)  i.  V.  m.  §§  4
Abs.  1,  19  Abs.  2  Satz  1,  3  des  Gesundheitsdienstgesetzes  Sachsen-Anhalt  (GDG  LSA)  die
nachfolgende

Allgemeinverfügung  zum  Masernschutz.

Allgemeinverfügung  gemäß  §  20  Abs.  8  bis  14  des  Infektionsschutzgesetzes  (IfSG)  i.  V.  m.
§§  4  Abs.  1,  19  Abs.  2  Satz  1,  3,  Abs.  3  Satz  1  des  Gesundheitsdienstgesetzes  Sachsen-
Anhalt  (GDG  LSA)  der  kreisfreien  Stadt  Dessau-Roßlau  zur  Umsetzung  der  Meldungen  der
Gemeinschaftseinrichtungen,  Gemeinschaftsunterkünften  und  medizinischen
Einrichtungen  nach  §  20  IfSG  an  das  Gesundheitsamt,  Veterinärwesen  und
Verbraucherschutz  der  kreisfreien  Stadt  Dessau-Roßlau.

Das  Gesundheitsamt,  Veterinärwesen  und  Verbraucherschutz  wird  im  Folgenden  als
Gesundheitsamt  bezeichnet.

Zur  Umsetzung  des  §  20  IfSG  (sog.  Masernschutzgesetz)  ergeht  folgende  Regelung:

1.  Die  Leitungen  der  Einrichtungen  nach  §  23  Abs.  3  Satz  1,  nach  §  33  Nummerl  bis  4  und
  §  36  Abs.  1  Nummer4  IfSG  sind  verpflichtet,  an  das  Gesundheitsamt  der  kreisfreien  Stadt

Dessau-Roßlau  Daten  von  Personen  gemäß
•  §  20  Abs.  9  Satz  2  IfSG,
•  §  20  Abs.  9a  Satz  2  IfSG,
•  §  20  Abs.  10  Satz  2  IfSG,
•  §  20  Abs.  11  Satz  2  IfSG
in  digitaler  Form  über  das  zu  diesem  Zweck  beim  Gesundheitsamt  eingerichtetes
Internetportal

www.lsaurl.de/impfpflicht_dr

zu  übermitteln,  sofern  sich  deren  Betriebsstätte  bzw.  Betriebsstätten  im
Zuständigkeitsbereich  des  Gesundheitsamtes  der  kreisfreien  Stadt  Dessau-Roßlau
befindet.  Die  Meldung  hat  nach  Anmeldung  im  Meldeportal  mittels  einer  im  Meldeportal
zum  Download  bereitgestellten,  standardisierten  Meldeliste  zu  erfolgen.
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Für  das  Bestandspersonal  an  Schulen  ist  die  zur  Meldung  verpflichtete  Stelle  das
Landesschulamt.
Im  Bereich  der  Kindertagesstätten,  Tagespflegepersonen,  Einrichtungen  und  Heime
erfolgte  die  Meldung  durch  die  Einrichtungsleitung  an  das  Gesundheitsamt.
Die  Meldung  kann  nach  Anmeldung  im  Meldeportal  oder  mittels  einer  im  Meldeportal
bereitgestellten,  standardisierten  Meldeliste  erfolgen.  Eine  Meldung  per  E-Mail  oder  per
Post  ist  nicht  zulässig.

2.  Personen,  die  der  Masernimpfpflicht  nach  §  20  IfSG  unterliegen  und  freiberuflich  bzw.
  selbständig  tätig  sind,  haben  die  Meldungen  über  einen  fehlenden  Nachweis  für  sich
  selbst  an  das  Gesundheitsamt  in  digitaler  Form  über  ein  zu  diesem  Zweck  beim

Gesundheitsamt  eingerichtetes  Internetporttal
www.lsaurl.de/impfpflicht  dr

zu  übermitteln.
Die  Meldung  kann  nach  Anmeldung  im  Meldeportal  oder  mittels  einer  im  Meldeportal
bereitgestellten,  standardisierten  Meldeliste  erfolgen.  Eine  Meldung  per  E-Mail  oder  per
Post  ist  nicht  zulässig.

3.  Sind  in  einer  Einrichtung  nach  §  23  Abs.  3  Satz  1  IfSG,  nach  §  33  Nummer  1  bis  4  IfSG
  und  §  36  Abs.  1  Nummer  4  IfSG  externe  Dienstleister  tätig,  deren  Beschäftigte  der

Nachweispflicht  des  §  20  IfSG  unterliegen  und  besteht  zwischen  der  Einrichtung  und  dem
Drittunternehmen  (externer  Dienstleister)  eine  Vereinbarung  zur  Auftragsverarbeitung
dieser  Daten,  ist  das  Drittunternehmen  als  Auftragnehmer  verpflichtet  die  Daten  der
Beschäftigten,  die  keinen  Nachweis  nach  §  20  IfSG  vorgelegt  haben,  selbst  zu  erheben
und  an  das  Gesundheitsamt  in  digitaler  Form  über  ein  zu  diesem  Zweck  beim
Gesundheitsamt  eingerichtetes  Internetportal

www.lsaurl.de/impfpflicht  dr
zu  übermitteln.  Die  Meldung  hat  nach  Anmeldung  im  Meldeportal  mittels  einer  im
Meldeportal  zum  Download  bereitgestellten,  standardisierten  Meldeliste  zu  erfolgen.  Eine
Meldung  per  E-Mail  oder  per  Post  ist  nicht  zulässig.

4.  Meldungen  nach  Nummer  1  bis  3  haben  unverzüglich  nach  §  20  Abs.  9  Satz  2  IfSG  zu
  erfolgen.  „Unverzüglich“  wird  mit  einer  Frist  von  höchstens  zwei  Wochen  bemessen  und

bedeutet  ohne  schuldhafte  Verzögerung  seitens  der  Einrichtung.

5.  Die  sofortige  Vollziehung  dieser  Verfügung  gemäß  §  80  Abs.  2  Satz  1  Nr.  4  VwGO  wird
  angeordnet.

6.  Diese  Allgemeinverfügung  gilt  gemäß  §  41  Abs.  4  VwVfG  am  Tag  nach  der  öffentlichen
  Bekanntgabe  als  bekanntgegeben.

Begründung:

Die  Landkreise  und  kreisfreien  Städte  sind  für  die  Umsetzung  des  §  20  IfSG  insbesondere  nach
den  Regelungen  der  §§  4  Abs.  1,  19  Abs.  2  Satz  1,  3  GDG  LSA  zuständig.
Gemäß  §  20  Abs.  1,  2  und  2a  IfSG  informieren  unter  anderen  auch  die  zuständigen
Gesundheitsämter  die  zielgruppenspezifisch  die  Bevölkerung  über  die  Bedeutung  von
Schutzimpfungen  und  anderen  Maßnahmen  der  spezifischen  Prophylaxe  bei  übertragbaren
Krankheiten.  Dabei  soll  die  vorhandene  Evidenz  zu  bestehenden  Impflücken  sowie  den
Empfehlungen  des  Robert-Koch-Institutes,  der  Paul-Ehrlich-Stiftung  und  der  Ständigen
Impfkommission  berücksichtigt  werden.





Hinweisbekanntmachung
Die o.g. Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt Nr. 02/2023 am 27.01.2023 unter 
https://verwaltung.dessau-rosslau.de/stadt-buerger/amtsblatt-bekanntmachungen/amtsblatt-2023.html gemäß 
§ 3a VwVfG LSA bekanntgemacht worden.

Dessau-Roßlau, den 23.12.2023


